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6. ersucht den Generalsekretär außerdem, zu erkun-
den, inwieweit die Erfahrungen der Entschädigungskommis-
sion der Vereinten Nationen nützlich sind, wenn es wie im
Fall dieser Ölpest darum geht, Umweltschäden zu definieren,
den entstandenen Schaden zu messen und zu quantifizieren
und die Höhe der fälligen Entschädigungsleistungen festzu-
setzen;

7. dankt erneut für die Bemühungen der Regierung
Libanons und der Regierungen der Mitgliedstaaten, der regio-
nalen und internationalen Organisationen, der regionalen und
internationalen Finanzinstitutionen, der nichtstaatlichen Or-
ganisationen und des Privatsektors um die Einleitung von
Reinigungs- und Wiederherstellungsarbeiten an den ver-
schmutzten Küsten und ermutigt die Mitgliedstaaten und die
genannten Stellen, ihre finanzielle und technische Hilfe für
die Regierung Libanons fortzusetzen, damit die Reinigungs-
und Wiederherstellungsarbeiten abgeschlossen werden kön-
nen, mit dem Ziel, das Ökosystem Libanons und das des öst-
lichen Mittelmeerbeckens zu erhalten;

8. begrüßt die Einwilligung des Fonds für den Wie-
deraufbau Libanons, den von freiwilligen Beiträgen getrage-
nen Treuhandfonds für Wiederherstellungsmaßnahmen nach
der Ölverschmutzung im östlichen Mittelmeer aufzunehmen
und so den unmittelbar betroffenen Staaten Hilfe und Unter-
stützung bereitzustellen, damit sie die durch die Zerstörung
der Öllagertanks bei dem Elektrizitätskraftwerk Dschije ver-
ursachte Umweltkatastrophe auf integrierte, umweltgerechte
Weise – von der Reinigung bis zur sicheren Entsorgung der
öligen Abfälle – bewältigen können;

9. stellt fest, dass der Generalsekretär in seinem Be-
richt die Mitgliedstaaten, die internationalen Organisationen,
die internationalen und regionalen Finanzinstitutionen, die
nichtstaatlichen Organisationen und den Privatsektor nach-
drücklich aufforderte, Libanon in dieser Sache weiterhin zu
unterstützen, insbesondere bei den Wiederherstellungsarbei-
ten an der libanesischen Küste und bei den allgemeinen Wie-
deraufbaubemühungen, und feststellte, dass die diesbezügli-
chen internationalen Anstrengungen verstärkt werden sollten,
da Libanon immer noch mit der Behandlung der Abfälle undVerabschiedet auf der 91. Plenarsitzung am 22. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/66/440,
Ziff. 32)
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66/193. Internationale Zusammenarbeit und Koordinie-
rung für die Wiederherstellung der Gesundheit 
der Bevölkerung, die Sanierung der Umwelt und 
die wirtschaftliche Entwicklung der Region
Semipalatinsk in Kasachstan

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 52/169 M vom
16. Dezember 1997, 53/1 H vom 16. November 1998, 55/44
vom 27. November 2000, 57/101 vom 25. November 2002,
60/216 vom 22. Dezember 2005 und 63/279 vom 24. April
2009,

in Anbetracht dessen, dass das Atomwaffentestgelände
Semipalatinsk, das an Kasachstan gefallen ist und 1991 ge-
schlossen wurde, dem Volk und der Regierung Kasachstans
aufgrund der langfristigen Folgen seines Betriebs für das Le-
ben und die Gesundheit der Bevölkerung, insbesondere der
Kinder und anderer besonders gefährdeter Gruppen, sowie für
die Umwelt in der Region nach wie vor Anlass zu großer Be-
sorgnis gibt,

unter Berücksichtigung dessen, dass seit der Schließung
des Atomwaffentestgeländes einige internationale Program-
me in der Region Semipalatinsk abgeschlossen wurden, dass
jedoch nach wie vor gravierende soziale, wirtschaftliche und
ökologische Probleme bestehen,

unter Berücksichtigung der Ergebnisse der am 6. und
7. September 1999 in Tokio abgehaltenen internationalen
Konferenz über Semipalatinsk, die zu größerer Wirksamkeit
der Hilfe beigetragen haben, die der Bevölkerung in der Re-
gion gewährt wird,

in Anerkennung der Fortschritte, die während des Zeit-
raums 2008-2011 dabei erzielt wurden, die Entwicklung in
der Region Semipalatinsk durch Programme und Aktivitäten

102 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Ara-
bische Republik Syrien, Armenien, Aserbaidschan, Australien, Bangla-
desch, Belarus, Belgien, Benin, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,






